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1. Allgemeines 
Die im folgenden dargestellten allgemeinen Teilnahmebedingungen beziehen sich 
ausschließlich auf Veranstaltungen in Form von Seminaren, Workshops und 
Kongressen/Konferenzen, die von ABERLA als "VERANSTALTUNGEN" bezeichnet 
werden. Alle weiteren Leistungen und Produkte der ABERLA GmbH unterliegen weiteren, 
im Einzelfall zu bestimmenden Vertragsbedingungen. Durch die Auftragserteilung wird der 
Inhalt dieser Bedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Geschäftsbedingungen 
des Kunden, die von unseren Allgemeinen Bedingungen abweichen, haben keine 
Gültigkeit. 
 
2. Art und Umfang der Leistungen 
Die Veranstaltungen stehen allen interessierten Personen offen. Art und Umfang dieser 
Kurse werden auf der Homepage beschrieben. Mögliche Programmänderungen oder 
Referentenwechsel aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. 
 
3. Inanspruchnahme von Leistungen 
Anmeldungen zu unseren Veranstaltungen können nur schriftlich oder per E-Mail erfolgen. 
Bei telefonischer Anfrage nehmen wir auf Wunsch gerne eine Platzreservierung vor, an die 
wir uns für die Dauer von zwei Wochen gebunden fühlen. Geht binnen dieser Frist keine 
schriftliche oder elektronische Anmeldung ein, verfällt die Reservierung. 
 
4. Preise und Zahlungsbedingungen 
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Rechnungen sind 
nach Erhalt umgehend ohne Abzug in Schweizer Franken zahlbar, falls nichts anderes auf 
der Rechnung vermerkt ist. 
 
Werden mehrere Preis-/Leistungskategorien ausgeschrieben, gilt der Preis der vom 
Kunden erfüllten und gebuchten bzw. bestellten Preis-/Leistungskategorie. Erfüllt der 
Kunde die Voraussetzungen für mehrere Preis-/Leistungskategorien, können mögliche 
Preis-/Leistungsvorteile daraus nicht kombiniert werden, es gilt die gebuchte Kategorie mit 
Preis und Leistung. Der Kunde kann aber jederzeit eine von ihm erfüllte, günstigere 
Kategorie wählen. Rücktritt oder Verzicht des Kunden auf einzelne Leistungsangebote 
einer Kategorie begründen keinen Wechsel der Preis/Leistungskategorie. Bei 
Zahlungsverzug entfällt der Frühbucher-Vorteil und die Differenz wird nachträglich in 
Rechnung gestellt. 
 
Alle Reklamationen zu erbrachten Leistungen müssen bis spätestens 5 Werktage nach 
Veranstaltungsende schriftlich vorgebracht werden. Bei späterer Beanstandung entfallen 
alle Ansprüche auf Erstattung bezahlter Gebühren oder Stornierung der Rechnung. 
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5. Rücktritt 
Unsere Veranstaltungen können mit wenigen Ausnahmen* jederzeit vor 
Veranstaltungsbeginn storniert werden. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform und ist 
erst nach Erhalt einer Stornonummer gültig. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu einem 
Monat (30 Kalendertage) vor Veranstaltungsbeginn werden bereits eingegangene 
Teilnahmegebühren, abzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 100 CHF, voll 
erstattet. Erfolgt der Rücktritt bis zwei Wochen (14 Tage) vor Veranstaltungsbeginn wird 
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50 % der in Rechnung gestellten Teilnahmegebühr 
erhoben. Danach wird, auch bei Nichterscheinen, der volle Betrag berechnet. Bei 
Umbuchungen, die nicht ABERLA zuzurechnen sind, entsteht eine Bearbeitungsgebühr in 
Höhe von 100 CHF. Ersatzteilnehmer müssen schriftlich dem Veranstalter mitgeteilt 
werden. 
*Ausnahmen sind: 

• Veranstaltungstickets die ausser der Veranstaltung noch andere Dienstleistungen 
von Drittfirmen wie Hotel- oder Flugbuchungen beinhalten. 

• Veranstaltungstickets für das JAVA Bootcamp sind grundsätzlich nicht stornierbar, 
können aber auf eine andere Person übertragen werden. In Ausnahmefällen kann 
das Veranstaltungsticket auch für ein späteres Java Bootcamp umgeschrieben 
werden. 

 
6. Terminänderung oder Absage von Veranstaltungen durch die ABERLA GmbH 
Wir bitten um Verständnis, dass wir uns die - eventuell auch kurzfristige – Absage von 
Seminaren und Kongressen, z. B. bei Ausfall des Referenten oder zu geringer 
Teilnehmerzahl, und die Termin- und Ortänderung vorbehalten müssen. In jedem Fall sind 
wir bemüht, Ihnen Absagen oder notwendige Änderungen so rechtzeitig wie möglich 
mitzuteilen. Müssen wir eine Veranstaltung absagen, erstatten wir Ihnen umgehend die 
bereits geleistete Teilnahmegebühr. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 
7. Urheberrechte und Rechte an den Arbeitsergebnissen 
Wir bleiben Inhaber unserer zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe bestehenden Schutz- und 
Urheberrechte. Kein Teil der vor oder während der Auftragsbearbeitung von uns erstellten 
Dokumente und sonstigen Medien darf ohne unsere Genehmigung reproduziert, 
verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder zur öffentlichen Wiedergabe verwendet werden.  
 
Soweit bei der Auftragsbearbeitung Dokumente oder sonstige Medien zum Einsatz 
kommen, an denen Dritte Rechte haben, verbleiben diese Rechte beim jeweiligen Urheber. 
Die Rechtsinhaberschaft an sämtlichen Arbeitsergebnissen, die wir im Rahmen einer 
Veranstaltung erzielen, fällt uns zu. Wir räumen dem Kunden jedoch das nicht 
ausschließliche, nicht übertragbare Recht ein, die gewonnenen Ergebnisse so zu nutzen, 
wie es im Rahmen dieser Veranstaltung vereinbart und zweckdienlich ist. Dies gilt, sofern 
es sich bei den Arbeitsergebnissen nicht um Schulungsunterlagen oder sonstige von uns 
erstellte Dokumente und Medien handelt. Für diese gelten ohne Einschränkungen die 
Schutz- und Urheberrechte, es sei denn, es werden schriftlich andere Vereinbarungen 
getroffen. Wir stellen sicher, dass die erstellten Arbeitsergebnisse frei von Rechten Dritter 
sind, die die Nutzung durch den Kunden einschränken könnten. 
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8. Gerichtsstand 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist der Sitz der ABERLA GmbH in Wollerau, Schwyz, 
Schweiz. 
 
 
9. Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung des Vertrages oder der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam sein oder werden oder sollte der Vertrag unvollständig sein, so bleiben die 
übrigen Klauseln des Vertrags oder der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer 
Gültigkeit unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt durch eine solche Bestimmung 
ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise 
wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für etwaige Vertragslücken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
 
Aberla GmbH 

Felsenstrasse 97 

8832 Wollerau 

Switzerland 

http://aberla.com 

info@aberla.com 

Tel: +41-43-333 1212 

 


